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Gemeinde Heidgraben, Bebauungsplan Nr. 24 "Wohngebiet Egyptenkoppel/ Betonstr."
Beteiligung gem. § 13 a Abs. 2 Nr. 1 i.V.m § 4 Abs. 2, 3 Abs. 2 und 2 Abs. 2 BauGB

A. Weder Anregungen noch Hinweise äußerten folgende Beteiligte:

Beteiligter
1. Gemeinde Klein Nordende über Amt Elmshorn Land, Schreiben vom 06.09.2022
2. Stadt Tornesch, Schreiben vom 16.09.2022
3. Dataport, Schreiben vom 24.08.2022
4. Landesamt für Landwirtschaft und ländliche Räume, Untere Forstbehörde, Schreiben vom 14.10.2022
5. 50hertz, Schreiben vom 22.08.2022
6. BIL Leitungsauskunft, Schreiben vom 19.08.2022
7. Pledoc, , Schreiben vom 18.08.2022
8. Deutsche Telekom Technik GmbH, Richtfunktrassenauskunft, Schreiben 19.09.2022
9. Landesbetrieb Verkehr, Schleswig-Holstein, Schreiben vom 30.08.2022
10. Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume des Landes S.-H. technischer Umweltschutz, Schreiben vom 21.09.2022
11. Handwerkskammer Lübeck, Schreiben vom 23.09.2021

B. Von der Öffentlichkeit wurde im Rahmen der Auslegung keine Anregungen gegeben:

Die Auslegung erfolgte vom 30.07.2020 bis zum 31.08.2020 in der Amtsverwaltung Geest und Marsch Südholstein, auf dem Flur des Fachbereiches Bauen
und Liegenschaften, 1. OG, Amtsstraße 12, 25436 Moorrege.
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C. Folgende Beteiligte äußerten Anregungen oder gaben Hinweise:

1. Archäologisches Landesamt Schleswig-Holstein, Obere Denkmalschutzbehörde, Schreiben vom 22.08.2022
Zusammenfassung der Äußerung Abwägungsvorschlag

die Belange des archäologischen Denkmalschutzes werden in der
Begründung des Bebauungsplanes Nr. 24 der Gemeinde Heidgraben korrekt
berücksichtigt. Daher haben wir keine Bedenken und stimmen den
vorliegenden Planunterlagen zu.

Die Äußerung wird zur Kenntnis genommen.

2.  Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr, Schreiben vom 25.08.2022
Zusammenfassung der Äußerung Abwägungsvorschlag

durch die oben genannte und in den Unterlagen näher beschriebene Planung
werden Belange der Bundeswehr berührt, jedoch nicht beeinträchtigt.
Vorbehaltlich einer gleichbleibenden Sach- und Rechtslage bestehen zu der
Planung seitens der Bundeswehr als Träger öffentlicher Belange keine
Einwände.
Die Belange der Verteidigungsanlage Appen werden gem. Punkt 9.6 der
Begründung beachtet.

Die Äußerung wird zur Kenntnis genommen.

3. GAB Umwelt Service, Schreiben vom 05.09.2022
Zusammenfassung der Äußerung Abwägungsvorschlag

Auf Grundlage der übersandten groben Planungszeichnung, haben wir zum
aktuellen Zeitpunkt keine Bedenken gegen den geplanten Bebauungsplan Nr.
24 „Wohngebiet „Egyptenkoppel / Betonstr.“. Für die weiteren Planungen
möchten wir Sie dennoch bitten die unten stehenden Informationen zu
berücksichtigen.

Die Äußerung wird zur Kenntnis genommen.
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3. GAB Umwelt Service, Schreiben vom 05.09.2022
Zusammenfassung der Äußerung Abwägungsvorschlag

Wir bitten Sie vorsorglich, bei einer Umsetzung von baulichen Maßnahmen
die für den Bereich der Abfallentsorgung maßgeblichen Vorschriften (UVV,
RAST EAE 85-95) zu beachten und insbesondere die Zufahrten, Kurven und
Wendebereiche frei von baulichen Einrichtungen (Schaltschränke, Lampen,
etc.) und Bepflanzungen (Bäume und Sträucher) zu halten.

Die Äußerungen sind im Rahmen nachfolgender Planungen zu
berücksichtigen.
Die zusätzlichen Hinweise werden ergänzend in die Begründung
aufgenommen.

Insbesondere möchten wir auf das Thema Wenden / Rückwärtsfahren
eingehen. Das Rückwärtsfahren von Abfallentsorgungsfahrzeugen ist wegen
des hohen Gefährdungspotenzials zu vermeiden und sollte unbedingt bei den
weiteren Planungen Berücksichtigung finden. Sollte die An- und Abfahrt
vorwärts nicht möglich und keine geeigneten Wendeanlagen vorhanden sein,
muss ggf. eine Bereitstellungsfläche für die Abfallbehälter an der nächsten
befahrbaren Straße ausgewiesen werden.

Die Äußerung ist bereits berücksichtigt.
Der Wendehammer ist ausreichend groß bemessen. Alle Grundstücke
werden über die neue Planstraße mit Wendehammer erschlossen.

Für Wendekreis gilt, dass ein Wendemanöver in einem Zug umsetzbar ist,
ohne das der Bordstein überfahren werden muss. Die Zufahrt sollte
mindestens eine Breite von 5,50 m aufweisen, sowie an den Außenseiten der
Wendeanlage einen Freiraum von 1 m für die Fahrzeugüberhänge. Sollte
aufgrund der topografischen Gegebenheiten oder der bereits vorhandenen
Bausubstanz nur ein Wendehammer bzw. eine Wendeschleife realisiert
werden können, muss ein Wenden mit ein- bis höchstens zweimaligen
Zurückstoßen möglich sein.

Wir bitten um Beachtung bei den weiteren Planungen. Die Äußerung wird im Rahmen des Regelverfahrens berücksichtigt.

4.  Kreis Pinneberg, die Landrätin Team Abfall, Schreiben vom 23.09.2022
Zusammenfassung der Äußerung Abwägungsvorschlag

Anmerkung:
Die Planzeichnung enthält Angaben über die Straßenbreite (6,50m) und den
Durchmesser des Wendekreises (22m). Damit sind die Vorgaben für eine
sichere Entsorgungsfahrt lt. DGUV Information 214-033 erfüllt.
Keine Bedenken.

Die Äußerung wird zur Kenntnis genommen.
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5.  Kreis Pinneberg, Fachdienst Straßenbau und Verkehrssicherheit, Schreiben vom 30.09.2022
Zusammenfassung der Äußerung Abwägungsvorschlag

Die Verkehrsflächen im Plangebiet werden als "Verkehrsberuhigter Bereich "
und "Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung" festgesetzt. Ich mache
darauf aufmerksam, dass darunter grundsätzlich die Gesamtheit aller
Möglichkeiten für verkehrsberuhigende Maßnahmen zu verstehen ist und es
sich um keine straßenverkehrsrechtliche Festlegung handelt.

Die Äußerung wird zur Kenntnis genommen.
Der Sachverhalt ist der Gemeinde bekannt.

Bezugnehmend auf die Erteilung einer Anordnung für die Ausweisung eines
Verkehrsberuhigten Bereiches geben wir folgendes zu Bedenken:
Die Kennzeichnung von verkehrsberuhigten Bereichen setzt voraus, dass die
in Betracht kommenden Straßen, insbesondere durch
geschwindigkeitsmindernde Maßnahmen des Straßenbaulastträgers,
überwiegend Aufenthalts- und Erschließungsfunktionen haben.
Straßen, in denen das VZ 325 aufgestellt werden soll, müssen sich schon
durch den ersten Eindruck erheblich von den anderen Straßen unterscheiden.
Hier muss deutlich werden, dass der Aufenthaltscharakter überwiegt und der
Fahrzeugverkehr  eine untergeordnete Rolle spielt. Dieses wird unter
anderem dadurch erreicht,  dass die Straße als Mischverkehrsfläche
niveaugleich hergestellt wird. Das Parken in den Straßen mit dem VZ 325 ist
ausschließlich an den dafür gekennzeichneten Parkflächen erlaubt. Die
Kennzeichnung muss daher auf der Straße erfolgen, um das
Geschwindigkeitsniveau gering zu halten.
Gleichzeitig muss nach den örtlichen Gegebenheit erwartet werden können,
dass eine sehr hohe Akzeptanz dieser extremen niedrigen Geschwindigkeit
vorhanden sein wird.
Etwaige Anträge verkehrsrechtlicher Natur sind erst nach der vollständigen
Erschließung und dem vollständigen Ausbau zu stellen.
Die Ausbau- und Erschließungsplanung ist rechtzeitig vorher mit dem
Fachdienst Straßenbau und Verkehrssicherheit und der Polizeidirektion Bad
Segeberg abzustimmen.
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5.  Kreis Pinneberg, Fachdienst Straßenbau und Verkehrssicherheit, Schreiben vom 30.09.2022
Zusammenfassung der Äußerung Abwägungsvorschlag

Hinweis:
zu Punkt 13. Verkehrliche Erschließung
Der 3. Absatz:
"Das B-Plangebiet soll über eine ringförmige Planstraße mit zwei
Anbindungen in westlicher Richtung an die Dorfstraße und die Bürgermeister
Tesch Straße, sowie mit einer nördlichen Anbindung an den Eichenweg
erschlossen werden. Davon abgehend werden die einzelnen Baufelder
angebunden." passt nicht zum 1. Absatz:
"Das neue Wohngebiet wird über eine Stichstraße mit Wendehammer und
Anschluss an die Betonstraße erschlossen. Die Verkehrsfläche misst
größtenteils 14,4 m im Durchmesser, wobei auch Besucherstellplätze und
Mulden enthalten sind. Der Wendehammer kann auch von Müllfahrzeugen
befahren werden."

Die Äußerung wird berücksichtigt.
Die Begründung wird redaktionell geändert.

6. Kreis Pinneberg, Fachdienst Umwelt, Schreiben vom 23.09.2022
Zusammenfassung der Äußerung Abwägungsvorschlag

Untere Bodenschutzbehörde:
Die Gemeinde Heidgraben hat den B-Planes Nr. 24 „Egyptenkoppel/
Betonstraße“ im Verfahrensschritt der Beteiligung TöB 4-2.

Die nachstehenden Hinweise werden zur Kenntnis genommen.

Der unteren Bodenschutzbehörde sind seit dem Scoping keine Informationen
bekanntgeworden, die ein Untersuchungserfordernis in Bezug auf eine
Gefahrerforschung für Altstandorte und/ oder Altablagerungen für die
überplante Fläche von der Gemeinde erfordern.
In der Baugrunduntersuchung von Dipl.-Geol. Thomas Voss, die Bestandteil
des wasserwirtschaftlichen Konzeptes ist, geht hervor, dass die
Geländeräumung der Kleingartenkolonie bereits am 18.03.2021
abgeschlossen war. Für die Baugrunduntersuchung wurden 6 Sondierung
gebohrt. Es wurde ein Mutterbodenhorizont in einer Stärke von 30 bis 60 cm
ermittelt.

.
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6. Kreis Pinneberg, Fachdienst Umwelt, Schreiben vom 23.09.2022
Zusammenfassung der Äußerung Abwägungsvorschlag

In wasserwirtschaftlichen Konzept zum Verfahrenstand TöB 4-2 wird nun
beschrieben, dass ca. 2000 m³ versickerungsfähiger Bodens aufgebracht
werden müssen, damit ein ausreichender Flurabstand zum Grundwasser
eingehalten werden kann. Erst nach Durchführung dieser Bodenaufschüttung
wird eine Sicherstellung der Niederschlagsentwässerung gegeben sein.

Abb. 1: Anlage 3 des wasserwirtschaftlichen Konzeptes, mit den derzeitigen
Abstände der IST-Geländehöhe 2022 zum höchstmöglichen mittleren
Grundwasserabstand.
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6. Kreis Pinneberg, Fachdienst Umwelt, Schreiben vom 23.09.2022
Zusammenfassung der Äußerung Abwägungsvorschlag

Die Muldenunterseite muss einen Flurabstand von 1,00 m aufweisen. Zur
Bereitstellung des notwendigenSpeichervolumens muss die Oberkante der
Mulde 30 cm = Oberkante des zukünftigen Geländeniveaus aufgeschüttet
werden.
Damit die Funktionsfähigkeit und damit die Erschließung des B-Planes
sichergestellt werden kann, ist daher eine Aufschüttung der
Grundstückshöhen auf 1,30 m zum höchstmöglichen mittleren
Grundwasserstand notwendig.
Nach dem wasserwirtschaftlichen Konzept werden dazu ca. 2000 m³
versickerungsfähiger Boden benötigt.
Aus Sicht der unteren Bodenschutzbehörde wird diese Bodenaufschüttung
den Plangeltungsbereich und damit die späteren Grundstücke vollflächig
überdecken. Die Aufschüttung hat keinen bautechnischen Zweck wie z.B.
eine Bauwerksgründung, sondern dient der Sicherstellung der
Niederschlagswasserbeseitigung.
Diese selbständige Aufschüttung hat ein Volumen von mehr als 30 m³ und
eine Flächengröße oberhalb von 1000 m². Diese Aufschüttung fällt damit nicht
mehr unter die Kriterien der verfahrensfreien Bauvorhaben nach §61 (1) 9.
der LBO.
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6. Kreis Pinneberg, Fachdienst Umwelt, Schreiben vom 23.09.2022
Zusammenfassung der Äußerung Abwägungsvorschlag

Lage und Größe der Mulden für die öffentliche Erschließung, Planungshöhen



HEI20002_13004_4(2)_BP .docx

Gemeinde Heidgraben, Bebauungsplan Nr. 24 - Beteiligung gem. § 13 a Abs. 2 BauGB i.V.m. §§ 4 (2), 3 (2) und 2 (2) BauGB: Abwägungsvorschlag 9

6. Kreis Pinneberg, Fachdienst Umwelt, Schreiben vom 23.09.2022
Zusammenfassung der Äußerung Abwägungsvorschlag

Auf den Einzelgrundstücken sind Muldengrößen zwischen 22 und 45 m² mit
einer Muldentiefe von 30 cm erforderlich. Damit eine Versickerung über die
Bodenpassage möglich ist, sind neben der reinen Flächen-
/Volumenbereitstellung auch Anforderung an die „Bodenfunktion“ zu erfüllen.
Die notwendige Fläche für die Versickerungsmulden auf den
Baugrundstücken hat demnach mindestens die Größe eines Stellplatzes und
muss zur dauerhaften Funktionserhaltung (keine Bodenverdichtung durch
intensives Betreten, kein Materialeintrag der zur Verringerung/
Verschlämmung des Bodenporenraumes führt) frei von dem Wohnen
dienenden Nutzungen gehalten werden.
In der Abwägung, mit Stand vom 11.01.2022, führt die Gemeinde aus, dass
„der Boden bereits ausgetauscht wurde“ und die Gemeinde keinen
dringenden Untersuchungsbedarf sieht.  Im Nachgang zum
Bauleitplanverfahren soll eine „orientierende Untersuchungen“ vor dem
Verkauf der Grundstücke erstellt werden, so dass Maßnahmen
eigenverantwortlich umgesetzt werden können.
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6. Kreis Pinneberg, Fachdienst Umwelt, Schreiben vom 23.09.2022
Zusammenfassung der Äußerung Abwägungsvorschlag

Aus Sicht der unteren Bodenschutzbehörde hat sich die Gemeinde
damit nicht sachlich mit einer möglichen Bodenbelastung des
Plangeltungsbereiches, mit der Vornutzung Kleingarten,
auseinandergesetzt. Hinzu kommt jetzt, dass auf weiten Flächen des
Plangeltungsbereiches Bodenaufschüttungen, zur Sicherstellung eines
ausreichenden Flurabstandes für eine Niederschlagsversickerung über
Mulden, notwendig werden. Auch für diese „Bodenaufschüttung“ sind
qualitative Anforderungen einzuhalten.

Die Äußerung wird berücksichtigt.
Die Gemeinde hat derweilen eine Bodenuntersuchung mit folgendem
Ergebnis erstellen lassen:
· Eine Gefährdung über den Wirkungspfad Boden-Mensch liegt nicht vor.
· Über den Wirkungspfad Boden-Pflanze ist in der Gesamtsicht der Daten

und Würdigung der Expositionsbedingungen keine Gefährdung für die
geplante zukünftige Nutzung zu erwarten.

· Eine Gefährdung über den Wirkungspfad Boden-Grundwasser ist bei
Einhaltung der im Gutachten aufgelisteten Empfehlungen nicht zu
besorgen.

Die Empfehlungen wurden in die Begründung aufgenommen. Die
Maßnahmen werden von der Gemeinde umgesetzt.

Damit eine Muldenversickerung funktioniert, muss eine natürliche
Bodenabfolge (0,30 m Mutterboden, versickerungsfähiger Unterboden)
geben sein. Die Versickerungsfähigkeit von „Unterboden“ ist dabei nur
gegeben, wenn zum einen geeignetes Material verwendet wird und dieses
nicht z.B. durch maschinelle Bearbeitung, Befahrung, Materialablage, u.ä.
schadhaft verdichtet wurde.

Die nachstehenden Hinweise werden zur Kenntnis genommen.

Die hier im B-Plan beabsichtigten Aufschüttungen zur Herstellung von
versickerungsfähigem Bodenaufbau sind im Sinne der Begriffsbestimmung
nach der Bundes-Bodenschutzgesetz Maßnahmen zur Wiederherstellung
von natürlichen Bodenfunktionen. Dieses ist in der Planung und Ausführung
eine anspruchsvolle Aufgabe, auch wenn dieses nicht Bestandteil der
geforderten Unterlagen für verfahrensfreie Vorhaben ist.
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6. Kreis Pinneberg, Fachdienst Umwelt, Schreiben vom 23.09.2022
Zusammenfassung der Äußerung Abwägungsvorschlag

Zur Sicherstellung der gewollten natürlichen Bodenfunktionen wird der
Gemeinde angeraten eine bodenkundliche Baubegleitung nach DIN 19639 zu
beauftragen. Die DIN 19639 dient der Konkretisierung der gesetzlichen
Vorgaben zur Vorsorge bei Baumaßnahmen und ist bei Vorhaben mit
bauzeitlicher Inanspruchnahme von Böden und Bodenmaterialien, die wieder
natürliche Bodenfunktionen erfüllen sollen, insbes. bei Böden mit hoher
Funktionserfüllung, besonders empfindlichen Böden oder einer Eingriffsfläche
> 5.000 m² sowohl in der Vorhabenplanung als auch in der Umsetzung zu
berücksichtigen.
Die uBB fordert eine Bodenuntersuchung des liegenden Oberbodens in
Hinblick auf die Einhaltung der Vorsorgewerte für die multifunktionale
Nutzung. Sollten die Vorsorgewerte überschritten werden, bestehen
gegen die Aufschüttungen zur Umsetzung des wasserwirtschaftlichen
Konzeptes Bedenken.

s.o

Der Gemeinde wird ferner empfohlen, die Aufschüttung im Zusammenhang
mit dem Boden- und Materialmanagement, welches Voraussetzung für die
Erschließungsbeauftragung ist, mit einzubeziehen.
Die Dokumentation der stofflichen Zusammensetzung der Auffüllungen sowie
der dabei neu entstandenen Bodenhorizontabfolge, sollte vor dem
Grundstücksverkauf grundstücksbezogen, ermittelt und dokumentiert
werden. Die Bereiche der notwendigen Versickerungsflächen sind dabei mit
zu berücksichtigen. Dieses Vorgehen dient dann gleichzeitig der
Qualitätskontrolle für das bodenkundlich unterstützte Bodenmanagement.

Die Äußerung wird im Rahmen nachfolgende Planungsebenen
berücksichtigt.

Sofern die uBB im Zusammenhang mit einem Antrag auf „Aufschüttung“ zur
Stellungnahme aufgefordert wird, wird auf die hier dargelegten Sachverhalte
zurückgegriffen und es werden entsprechende Auflagen für die
(grundstücksspezifische) Nachweisführung formuliert.

Untere Wasserbehörde/ Oberflächengewässer:
Der B-Plan 24 kann plangemäß verwirklicht werden. Die geplante
Versickerung des Niederschlagwassers wird seitens der unteren
Wasserbehörde/Oberflächengewässer begrüßt.

Die Äußerung wird zur Kenntnis genommen.
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6. Kreis Pinneberg, Fachdienst Umwelt, Schreiben vom 23.09.2022
Zusammenfassung der Äußerung Abwägungsvorschlag

Untere Wasserbehörde/ Team Bodenschutzbehörde und Grundwasser:
Grundwasser
Der Bebauungsplan Nr. 24 der Gemeinde Heidgraben kann aus Sicht der
unteren Wasserbehörde/Grundwasser unter Beachtung des
wasserwirtschaftlichen Konzepts plangemäß verwirklicht werden.
Um einen schadlosen Abfluss des versickernden Niederschlagswassers
sicherzustellen und ggf. eine Schadstoffmobilisierung zu verhindern, sollte
der Boden im Bereich der geplanten Versickerungsanlagen hinsichtlich einer
Schadstoffbelastung durch die vorherige Geländenutzung als
Kleingartenanlage sowie deren Abbruch untersucht und je nach Ergebnis ggf.
ausgetauscht werden.
Eine abschließende fachliche Prüfung der Berechnungen der
Versickerungsanlagen wird von Seiten der unteren Wasserbehörde erst im
Antragsverfahren durchgeführt.

Die Äußerung wird zur Kenntnis genommen.
Die Gemeinde hat derweilen eine Bodenuntersuchung mit folgendem
Ergebnis erstellen lassen:
· Eine Gefährdung über den Wirkungspfad Boden-Mensch liegt nicht vor.
· Über den Wirkungspfad Boden-Pflanze ist in der Gesamtsicht der Daten

und Würdigung der Expositionsbedingungen keine Gefährdung für die
geplante zukünftige Nutzung zu erwarten.

· Eine Gefährdung über den Wirkungspfad Boden-Grundwasser ist bei
Einhaltung der im Gutachten aufgelisteten Empfehlungen nicht zu
besorgen.

Die Empfehlungen wurden in die Begründung aufgenommen. Die
Maßnahmen werden von der Gemeinde umgesetzt.

Untere Naturschutzbehörde:
Stellungnahme aus Sicht des Naturschutzes und der Landschaftspflege
Durch den o.g. Bauleitplan werden die von mir wahrzunehmenden Belange
von Natur und Landschaft berührt. Gegen die Darstellungen und
Festsetzungen bestehen keine erheblichen Bedenken.

Die Äußerung wird zur Kenntnis genommen.

Ich weise jedoch auf Folgendes hin:
Der B-Plan weist auf einer Fläche von mehr als einem Hektar lediglich vier
Bäume als zu erhaltend aus. Bei einer so geringen Zahl an Bäumen sollten
die anderen Festsetzungen soll geplant sein, dass ein Erhalt auch tatsächlich
möglich ist. Die dargestellten Baugrenzen liegen viel zu nah an den zu
erhaltenden Bäumen ein Abstand von 1,5 Meter zur Kronentraufe ist nicht
ausreichen und entspricht auch nicht der DIN 18920. Um ein Gebäude an der
Baugrenze zu errichten ist in der Regel ein Arbeitsraum von mindestens 2 m
erforderlich. Dieser Arbeitsraum (Abgrabung für Fundamente, Gerüststellung,
etc.) liegt dann im Wurzel- und Kronentraufbereich der zu erhaltenden
Bäume.

Die Äußerung wird zur Kenntnis genommen.
Die Gemeinde hält die Abstände für ausreichend.
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6. Kreis Pinneberg, Fachdienst Umwelt, Schreiben vom 23.09.2022
Zusammenfassung der Äußerung Abwägungsvorschlag

Auch die Festsetzung wonach der Bau von Nebenanlagen, Stellplätzen und
Zuwegungen innerhalb der Kronentraufbereiche zulässig ist widerspricht dem
Ziel, die Bäume dauerhaft zu erhalten. Die Festsetzung ist insbesondere
aufgrund der geringen Zahl der zu erhaltenden Bäume und der GRZ nicht
nachvollziehbar.

Die Auffassung wird nicht geteilt.
In den Teilgebieten WA 3 und 4 sind Garagen, Carports, Stellplätze und
Nebenanlagen im Sinne des § 14 Abs. 1 BauNVO nicht in den
Wurzelschutzbereichen der festgesetzten Bäume zulässig.
Der Eingriff in den Wurzelschutzbereich ist voraussichtlich nur im WA 2
erforderlich. Bei Bautätigkeiten im Wurzelschutzbereich sind jedoch in den
Festsetzungen Schutzmaßnahmen formuliert, die ergriffen werden müssen.

Seit 2017 liegt die 6. Auflage der ZTV Baumpflege vor. Es sollte im B-Plan auf
die aktuelle Ausgabe verwiesen werden.

Der Hinweis wird berücksichtigt.

Die Artenvorschläge für das Anpflanzen von Bäumen sollten überarbeitet
werden. Für den Straßenbereich empfehle ich die Beachtung der
Gartenamtsleiterkonferenz (GALK) Straßenbaumliste (www.galk.de).

Die Äußerung wird nicht berücksichtigt.
Die Gemeinde hält die Pflanzvorschläge für ausreichend.

In den Listen mit den Artenvorschlägen finden sich nicht heimische Gehölze
(Crataegus lavallei `Carrierei`- Apfeldorn, Crataegus laevigata `Paul Scarlet´-
Rotdorn, Prunus cerasifera- Kirschpflaume).

Die Äußerung wird berücksichtigt.
Die Arten werden gestrichen.

Bei den Festsetzungen zu künstlichen Nisthilfen ist zu beachten, dass
Mauersegler, Sperlinge und Mehlschwalben Koloniebrüter sind. Einzelne
Kästen werden daher häufig nicht angenommen, hier sind Kastengruppen
erforderlich.
Die erforderliche Höhe für die Mauerseglereinbausteine wird in der
Begründung mit 3 m angegeben in der Festsetzung mit 6 m. Der Wert in der
Begründung ist zu korrigieren. Mauerseglerkästen müssen nicht gereinigt
werden, da diese kein Nistmaterial einbringen.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.
Der Hinwies wird im Text ergänzt.

Die Äußerung wird berücksichtigt.
Der Wert wird korrigiert.
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6. Kreis Pinneberg, Fachdienst Umwelt, Schreiben vom 23.09.2022
Zusammenfassung der Äußerung Abwägungsvorschlag

Falls überschüssiger Bodenaushub nicht vor Ort verwendet werden kann,
sind der UNB konkrete Angaben zum Bodenmanagement im Rahmen der
Erschließungs- und Bauarbeiten vorzulegen.
Gemäß § 8 (1) Nr. 2 LNatSchG sind Bodenaufschüttungen als Eingriff in Natur
und Landschaft definiert, wenn die betroffene Bodenfläche größer als 1.000
m² ist, oder wenn die zu verbringende Menge mehr als 30 m³ beträgt. Hierfür
ist eine gesonderte naturschutzrechtliche Genehmigung zu beantragen.
Eine Genehmigung kann nur erteilt werden, wenn durch die Bodenauffüllung
mindestens eine der natürlichen Bodenfunktionen der Aufbringungsfläche
verbessert wird, ohne dass dadurch andere Funktionen beeinträchtigt
werden.

Die Äußerung wird zur Kenntnis genommen und ist ggf. im Rahmen
weiterer Planungsebenen zu berücksichtigen.

Gesundheitlicher Umweltschutz:
Geruch
Für den Teilbereich 1 sollte im dazugehörigen B-planverfahren ein
Immissionsschutzgutachten erstellt und berücksichtigt werden. Von seinem
Ergebnis hängt ab, ob die Planungen realisiert werden können. Grundsätzlich
haben die vorhandenen landwirtschaftlichen Nutzungen Bestandsschutz und
dürfen nicht durch heranrückende Nutzungen in ihrer Nutzung beeinträchtigt
werden. Daher ist eine frühzeitige detaillierte Aussage zu Geruch und Staub
vor der Erstellung eines B-Planes sinnvoll.

Die Auffassung wird nicht geteilt.
Die Gemeinde konnte keine landwirtschaftlichen Betriebe ausmachen, die
eine Geruchsbelastung erbringen, die das Plangebiet beeinflussen könnte.
Zudem ist das Plangebiet von drei Seiten bebaut. An die Grünfläche im
Südosten schließt ebenfalls Bebung an. Eine Gefahr durch Staub kann nicht
ausgemacht werden.

Lärm
Die schalltechnische Untersuchung zum Schienenverkehrslärm aus den
Jahren 2000 und 2012 sind veraltet. Der Schienenlärmbonus von 5 dB(A) ist
weggefallen. Daher sollte im weiteren B-Planverfahren für die Teilflächen 3
und 4 die schalltechnische Untersuchung aktualisiert werden.
Für die Teilfläche 1 ist eine schalltechnische Untersuchung zum
Straßenverkehr zu beauftragen, welche Aussagen zu möglicherweise
notwendigem aktiven und passiven Schallschutz enthält.

Die Auffassung wird nicht geteilt.
Für das Planvorhaben wurde eine aktuelle schalltechnische Untersuchung
im März 2021 erstellt. Die nebenstehende Äußerung kann daher nicht
nachvollzogen werden.
Zumal die Umgebungslärmkartierung an Schienenwegen von Eisenbahnen
des Bundes - Runde 4 (30.06.2022) (Eisenbahn-Bundesamt) zeigt, dass das
PIangebiet nicht betroffen ist.
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6. Kreis Pinneberg, Fachdienst Umwelt, Schreiben vom 23.09.2022
Zusammenfassung der Äußerung Abwägungsvorschlag

Tag-Abend-Nacht- Lärmindex           Nacht-Lärmindex
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6. Kreis Pinneberg, Fachdienst Umwelt, Schreiben vom 23.09.2022
Zusammenfassung der Äußerung Abwägungsvorschlag

Untere Abfallentsorgungsbehörde:
Das Kreislaufwirtschaftsgesetz - KrWG gilt nicht für Boden am Ursprungsort
(Böden in situ), einschließlich nicht ausgehobener kontaminierter Böden und
Bauwerke, die dauerhaft mit dem Grund und Boden verbunden sind.
Dies trifft auch für nicht kontaminiertes Bodenmaterial und andere natürlich
vorkommende Materialien zu, die bei Bauarbeiten ausgehoben wurden,
sofern sichergestellt ist, dass die Materialien in ihrem natürlichen Zustand an
dem Ort, an dem sie ausgehoben wurden, für Bauzwecke verwendet werden
(§ 2 Nr. 10 und 11 KrWG).
· Sofern hinsichtlich des Bodenaushubs/ Materials ein Belassen bzw. ein

Wiedereinbau vor Ort aus rechtlichen Gründen möglich ist bestehen
abfallrechtlich keine Einwände.

· Für Bodenaushub, der der externen Entsorgung (Verwertung oder
Beseitigung) übergeben werden soll, gilt Folgendes (Hinweis: ab dem
01.08.2023 gelten die Vorgaben der Mantelverordnung- diese können von
den nachstehenden Vorgaben abweichen):

Rechtzeitig vor einer Entsorgung des Abfalls (hier u.a. Bodenaushub)
muss Kontakt mit der unteren Abfallentsorgungsbehörde aufgenommen
werden.
Die Analyseergebnisse und der diesbezüglich geplante Entsorgungsweg
(Verwertung oder Beseitigung) sind der unteren
Abfallentsorgungsbehörde mitzuteilen. Erst dann kann die Prüfung
erfolgen, ob der vorgeschlagene Entsorgungsweg auch genutzt werden
kann.

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und sind ggf. im Rahmen
weiterer Planungsebenen zu berücksichtigen.

Insgesamt müssen vor jeder Abfuhr bzw. Entsorgung folgende Unterlagen
vorliegen:
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6. Kreis Pinneberg, Fachdienst Umwelt, Schreiben vom 23.09.2022
Zusammenfassung der Äußerung Abwägungsvorschlag

Ich weise darauf hin, dass mit der Entsorgung nicht begonnen werden darf,
bevor die Prüfung des geplanten Entsorgungswegs erfolgen konnte und die
untere Abfallentsorgungsbehörde bestätigt hat, dass der Entsorgungsweg
genutzt werden kann.
Die Entsorgungsbelege für die Bodenmaterialien sind mir unverzüglich
vorzulegen.
Der Einbau von extern angelieferten Material (z.B. Recyclingmaterial oder
Bodenaushub) muss vorab mit mir, der unteren Abfallentsorgungsbehörde,
abgestimmt werden.
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6. Kreis Pinneberg, Fachdienst Umwelt, Schreiben vom 23.09.2022
Zusammenfassung der Äußerung Abwägungsvorschlag

Das verwendete Material muss den Anforderungen des Regelwerk M 20 der
gültigen LAGA Fassung (Anforderungen an die stoffliche Verwertung von
mineralischen Reststoffen/Abfällen der Länderarbeitsgemeinschaft Abfall)
entsprechen.
Vor dem Einbau von auswasch- oder auslaugbaren wassergefährdenden
Materialien (z.B. Bauschutt, Bodenmaterial oder Recyclingmaterial) sind die
entsprechenden Unbedenklichkeitsnachweise des Materials (Zertifikate bzw.
Laboranalysen) der unteren Abfallentsorgungsbehörde vorzulegen.
Der Abstand der Schüttkörperbasis zu dem höchsten zu erwartenden
Grundwasserstand soll mindestens 1 Meter (oder ggf. 2 Meter, je nach
Einbaufall) betragen.
Die Einhaltung dieses Abstandes sowie der weiteren Vorgaben der LAGA
sollte durch eine gutachterliche Stellungnahme dargestellt werden, in der die
Einbaubedingungen gem. LAGA beschrieben werden.
Erst nach dem Vorliegen der entsprechenden Unterlagen kann geprüft
werden, ob der Einbau des gewählten Materials überhaupt möglich ist.
Wichtig: Sollte der Abstand zum Grundwasser nicht eingehalten werden,
dürfen nur Naturmaterialien (Naturschotter, Kies aus einer Kiesgrube etc.)
und Z 0 Material verwendet werden.
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6. Kreis Pinneberg, Fachdienst Umwelt, Schreiben vom 23.09.2022
Zusammenfassung der Äußerung Abwägungsvorschlag

Mit Stellungnahme von September 2021 wurde darauf hingewiesen, dass die
Gemeinde das Gelände – ehemaliges Kleingartengelände – bereinigt hat.
Inwieweit hier offensichtlich angefallene Abfälle entsorgt wurden und ob die
Entsorgung ordnungsgemäß war kann nicht nachvollzogen werden da die
Untere Abfallentsorgungsbehörde nicht beteiligt wurde.
Des Weiteren wurde darauf hingewiesen, dass anscheinend hier eine
Auffüllung/Aufschüttung vorgenommen wurde. Auch hier wurde die Untere
Abfallentsorgungsbehörde nicht beteiligt. Wann die Auffüllung/ Aufschüttung
erfolgte, ist hier ebenfalls nicht bekannt. Es ist daher auch unbekannt,
welches Material, von wo, in welcher Menge aufgebracht wurde und es liegt
keine entsprechende Analytik vor. Somit steht nicht fest ob hier eine
ordnungsgemäße Verwertung überhaupt erfolgte.
Der Bodenaustausch wird nunmehr in den Planungsunterlagen ohne
Gegenrede erwähnt. In dem Abwägungsergebnis wird darauf hingewiesen,
dass die Maßnahme von der Gemeinde außerhalb des B-Planverfahrens
vorgenommen wurde.

Die Äußerung wird zur Kenntnis genommen.
Die Gemeinde hat derweilen eine Bodenuntersuchung mit folgendem
Ergebnis erstellen lassen:
· Eine Gefährdung über den Wirkungspfad Boden-Mensch liegt nicht vor.
· Über den Wirkungspfad Boden-Pflanze ist in der Gesamtsicht der Daten

und Würdigung der Expositionsbedingungen keine Gefährdung für die
geplante zukünftige Nutzung zu erwarten.

· Eine Gefährdung über den Wirkungspfad Boden-Grundwasser ist bei
Einhaltung der im Gutachten aufgelisteten Empfehlungen nicht zu
besorgen.

Die Empfehlungen wurden in die Begründung aufgenommen. Die
Maßnahmen werden von der Gemeinde umgesetzt.

Am 08.09.2022 erfolgte eine telefonische Rücksprache vom hiesigen
Fachdienst Planen und Bauen mit dem Amt Geest und Marsch Südholstein.
Danach soll kein Bodenaustausch vorgenommen worden sein, sondern eine
Durchsiebung des Bodens.
Bis heute – 1 Jahr seit der ersten Stellungnahme – wurde kein Kontakt mit
der uAB aufgenommen und die Angelegenheit geklärt. Dies ist unverzüglich
– mit Vorlage der entsprechenden Unterlagen nachzuholen um die
Angelegenheit Bodenaustausch/ Aufschüttung oder lediglich Durchsiebung
des am Anfallort vorhandenen Bodens abzuschließen.

Die Äußerung wird außerhalb des B-Planverfahrens berücksichtigt.
Das Amt wird mit dem Fachdienst Kontakt aufnahmen.
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7.  Deutsche Telekom Technik GmbH, Schreiben vom 26.08.2022
Zusammenfassung der Äußerung Abwägungsvorschlag

Die Telekom Deutschland GmbH (nachfolgend Telekom genannt) - als
Netzeigentümerin und Nutzungsberechtigte i. S. v. § 125 Abs. 1 TKG - hat die
Deutsche Telekom Technik GmbH beauftragt und bevollmächtigt, alle Rechte
und Pflichten der Wegesicherung wahrzunehmen sowie alle Planverfahren
Dritter entgegenzunehmen und dementsprechend die erforderlichen
Stellungnahmen abzugeben.
Zur o. a. Planung haben wir bereits mit unserem Schreiben vom 3. September
2021 Stellung genommen und gegen die o.a. Planung keine Bedenken
vorgebracht haben.
Diese Stellungnahme gilt unverändert weiter.
Nach derzeitigem Stand werden wir das Baugebiet mit FTTH versorgen.

Die Äußerung wird zur Kenntnis genommen.

Schreiben vom 3. September 2021
Die Telekom Deutschland GmbH (nachfolgend Telekom genannt) - als
Netzeigentümerin und Nutzungsberechtigte i. S. v. § 68 Abs. 1 TKG - hat die
Deutsche Telekom Technik GmbH beauftragt und bevollmächtigt, alle Rechte
und Pflichten der Wegesicherung wahrzunehmen
sowie alle Planverfahren Dritter entgegenzunehmen und dementsprechend
die erforderlichen Stellungnahmen abzugeben.
Zu der o. g. Planung nehmen wir wie folgt Stellung:
Gegen die o.a. Planung haben wir keine Bedenken, weitere folgende
Hinweise bitten wir aber zu beachten:

Die nachstehenden Hinweise werden zur Kenntnis genommen und auf
der Ebene der Ausführungsplanung berücksichtigt.
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7.  Deutsche Telekom Technik GmbH, Schreiben vom 26.08.2022
Zusammenfassung der Äußerung Abwägungsvorschlag

Generell gilt für zukünftige Baugebiete folgender Grundsatz:
Die Telekom prüft die Voraussetzungen zur Errichtung eigener TK-Linien im
Baugebiet. Je nach Ausgang dieser Prüfung wird die Telekom eine
Ausbauentscheidung treffen. Vor diesem Hintergrund behält sich die Telekom
vor, bei einem bereits bestehenden oder geplanten Ausbau einer TK-
Infrastruktur durch einen anderen Anbieter auf die Errichtung eines eigenen
Netzes zu verzichten.
Die Versorgung der Bürger mit Universaldienstleistungen nach § 78 TKG wird
sichergestellt.
Im Fall eines Netzausbaus durch die Telekom, bitten wir aus wirtschaftlichen
Gründen sicherzustellen.
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7.  Deutsche Telekom Technik GmbH, Schreiben vom 26.08.2022
Zusammenfassung der Äußerung Abwägungsvorschlag

· dass für die hierfür evtl. erforderliche Glasfaserinfrastruktur in den
Gebäuden von den Bauherren Leerrohre vorzusehen sind, um dem
politischen Willen der Bundesregierung Rechnung zu tragen, allen
Bundesbürgern den Zugang zu Telekommunikationsinfrastruktur
=>50 MB zu ermöglichen,

· dass für den Ausbau des Telekommunikationsnetzes im
Erschließungsgebiet eine ungehinderte und unentgeltliche Nutzung
der künftigen Straßen und Wege möglich ist,

· dass auf Privatwegen (Eigentümerwegen) ein Leitungsrecht
zugunsten der Telekom Deutschland GmbH eingeräumt und im
Grundbuch eingetragen wird,

· dass eine rechtzeitige Abstimmung der Lage und der Dimensionierung
der Leitungszonen vorgenommen wird und eine Koordinierung der
Tiefbaumaßnahmen für Straßenbau und Leitungsbau durch den
Erschließungsträger erfolgt,

· dass Beginn und Ablauf der Erschließungsmaßnahmen im
Bebauungs- plangebiet der Deutschen Telekom Technik GmbH unter
der folgenden Adresse so früh wie möglich, mindestens 6 Monate vor
Baubeginn, schriftlich angezeigt werden:
Deutsche Telekom Technik GmbH
PTI 11, Planungsanzeigen
Fackenburger Allee 31b
23554 Lübeck

Alternativ kann die Information gern auch als E-Mail zugesandt werden. Die
Adresse hat folgende Bezeichnung:
T-NL-N-PTI-11-Planungsanzeigen@telekom.de Bei Planungsänderungen
bitten wir darum, uns erneut zu beteiligen.


